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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, 

dass die Invalidenversicherungs-Stelle für Versicherte im Ausland, IVSTA, 

(im Folgenden: Vorinstanz) am 15. September 2020 eine Verfügung erlas-

sen hat, mit welcher sie auf das Gesuch um Leistungen der Invalidenver-

sicherung von A._______ (im Folgenden: Beschwerdeführer) vom 6. Feb-

ruar 2020 nicht eingetreten ist, 

dass der Beschwerdeführer hiergegen beim Bundesverwaltungsgericht mit 

Eingabe vom 12. Oktober 2020 Beschwerde erhoben und sinngemäss die 

Aufhebung der Verfügung vom 15. September 2020 beantragt hat, 

dass er mit Zwischenverfügung vom 25. Januar 2021 unter Hinweis auf die 

Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) aufgefordert worden 

ist, innert Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 800.- in der Höhe der mut-

masslichen Verfahrenskosten zu leisten, 

dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Eingabe vom 9. Januar 

2021 (recte wohl: 9. Februar 2021, Poststempel: 10. Februar 2021) um Be-

gleichung des Kostenvorschusses in vier Teilraten à Fr. 200.- ersucht hat, 

dass mit Zwischenverfügung vom 16. Februar 2021 das Gesuch um Ra-

tenzahlung gutgeheissen und die Zwischenverfügung vom 25. Januar 

2021 aufgehoben worden ist, 

dass der Beschwerdeführer in dieser Zwischenverfügung vom 16. Februar 

2021 auch aufgefordert worden ist, den Kostenvorschuss von Fr. 800.– in 

vier monatlichen Raten à Fr. 200.– zu leisten, die erste Rate bis zum 

22. März 2021, die zweite bis zum 21. April 2021, die dritte bis zum 21. Mai 

2021 und die vierte bis zum 21. Juni 2021 (wobei allfällige Überweisungs-

kosten der Bank oder der Post zulasten des Beschwerdeführers gehen), 

dass der Beschwerdeführer im Rahmen der ersten Rate einen Teilzah-

lungsbetrag in der Höhe von Fr. 196.70 geleistet hat, 

dass er mit Zwischenverfügung vom 23. März 2021 – erneut unter Hinweis 

auf die Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) – aufgefordert 

worden ist, betreffend die erste Rate den Differenzbetrag von Fr. 3.30 netto 

innert Frist einzuzahlen, 

dass diese Zwischenverfügung am 26. März 2021 zugestellt und somit er-

öffnet worden ist, 
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dass der Beschwerdeführer in der Folge einen Differenzbetrag in der Höhe 

von Fr. 5.46 einbezahlt und darüber hinaus auch die zweite (Fr. 213.02) 

und die dritte Rate (Fr. 211.50) fristgerecht geleistet hat, 

dass gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungs-

gericht vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) das Bundesverwaltungsge-

richt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes 

über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 

172.021) beurteilt, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt, 

dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden gelten, 

dass Verfügungen der Vorinstanz im Bereich eines Rentenanspruchs vor 

Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind, 

dass dem Beschwerdeführer mit Zwischenverfügung vom 16. Februar 

2021 mitgeteilt worden ist, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten 

werde, falls die jeweilige Rate nicht innert der genannten Fristen (Ziffer 3 

des Dispositivs) bezahlt werden sollte, 

dass der Beschwerdeführer zwar die Raten eins bis drei fristgerecht ge-

leistet bzw. einen Betrag in der Höhe von insgesamt Fr. 626.68 einbezahlt 

hat, 

dass er jedoch die vierte Rate weder innert der gesetzten Frist noch bis 

heute geleistet hat, 

dass somit androhungsgemäss und im einzelrichterlichen Verfahren auf 

die Beschwerde nicht einzutreten ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG), 

dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, 

wenn Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhält-

nismässig erscheinen lassen, diese der Partei aufzuerlegen (Art. 6 Bst. b 

des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigun-

gen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), 

dass auf die Erhebung von Verfahrenskosten vorliegend zu verzichten ist 

und dem Beschwerdeführer den überwiesenen Betrag in der Höhe von ins-

gesamt Fr. 626.68 nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Nichtein-

tretensentscheids zurückzuerstatten ist, 
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dass bei diesem Ausgang des Verfahrens kein Anspruch auf eine Partei-

entschädigung besteht. 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der vom Beschwerdeführer 

überwiesene Betrag in der Höhe von insgesamt Fr. 626.68 wird diesem 

nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Nichteintretensentscheids 

zurückerstattet. 

3.  

Es wird keine Parteienschädigung zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– den Beschwerdeführer (Einschreiben mit Rückschein; Beilage: 

Formular "Zahladresse") 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. […]; Einschreiben) 

– das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Die Einzelrichterin: Der Gerichtsschreiber: 

  

Viktoria Helfenstein Roger Stalder 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 

BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten 

Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der 

Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder 

konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die 

Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, 

deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu 

enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit 

sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 

BGG). 

 

Versand: 


